








Mia & Heinz-Egon Abels Hilfe e. V. -Satzung-

§ 11 Auflösung des Vereins

(1) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden.

(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Ver
mögen des Vereins an die Deutsche Kinderkrebsstiftung, Bonn die es ausschließlich
und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

§ 12 Inkrafttreten

Diese Satzung, die am 26. Mai 2021 von der Gründungsversammlung beschlossen 
wurde, tritt mit Eintragung des Vereins in das Vereinsregister beim Amtsgericht Bonn 
in Kraft. 
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